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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 26.05.2017 

bezüglich der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet 

Geflügelhaltung Ludgerusweg“ im Ortsteil Osterwick 

  

Anlage XVII zur SV IX/856 

 

Brandschutzdienststelle: 
Der Hinweis auf die bisher fehlenden Aussagen zur Löschwasserversorgung im Plangebiet 
wird zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet kann über einen im Kreuzungsbereich 
Ludgerusweg / Darfelder Straße befindlichen Hydranten, der ein Löschwasserangebot von 96 
cbm bietet, mit Löschwasser versorgt werden. Aufgrund der Entfernung der Hofstelle zu 
diesem Hydranten (ca. 400 m) wird ergänzend im Bereich der Hofzufahrt ein 
Löschwasserreservoir mit einem Volumen von 30 cbm geplant.  
 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
Der Hinweis des Aufgabenbereichs Niederschlagswasserbeseitigung auf die zur Umsetzung 
des Vorhabens erforderlichen wasserrechtlichen Verfahren gem. § 57 LWG 
(Kanalnetzanzeige) sowie § 8 WHG (Niederschlagswasserversickerung) wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Der Hinweis, dass sich das Plangebiet im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Rosendahl 
befindet, der jedoch für das Plangebiet keine widersprechenden Festsetzungen enthält und 
mit Rechtskraft des Bebauungsplanes außer Kraft tritt, wird zur Kenntnis genommen.  
Der Hinweis, dass zum Ausgleich für das ermittelte Kompensationsdefizit bis zum 
Satzungsbeschluss angemessene Ausgleichsmaßnahmen bzw. eine monetäre Ablösung 
festzulegen ist, wird berücksichtigt. 
Der Hinweis, dass Gehölzarbeiten zur Vermeidung von Artenschutzkonflikten auf das 
Winterhalbjahr zwischen Anfang Oktober und Ende Februar zu begrenzen sind, wird zur 
Kenntnis genommen. 
Der Hinweis, dass Abrissarbeiten aus Gründen des Fledermausschutzes im Oktober 
durchzuführen sind, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Anregung, dass zur Vermeidung von Verstößen gegen die Zugriffsverbote gem. § 44 (1) 
Nr. 1 Satz 3 BNatSchG Nisthilfen für mind. drei Rauchschwalben-Brutpaare sowie drei 
Fassadenquartiere für Fledermäuse anzubringen sind, wird berücksichtigt. Die Festlegung der 
konkreten Standorte und Anzahl erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde 
und wird im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan gesichert. 
 
Bauaufsicht: 
Der Hinweis, dass keine Bedenken gegen die Planung bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
Gesundheitsbehörde: 
Der Hinweis, dass keine Bedenken gegen die Planung bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
Die Anregungen werden berücksichtigt.   
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 


